
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.09.2021 

 Vorlage Nr. 21/0398 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitalisie-

rungsausschuss 

Stadtkämmerer Bunte Vorberatung/Empfehlung 04.10.2021 14 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 07.10.2021 11 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zur 

Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 

GO NRW im Haushaltsjahr 2021 

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

020701/3269.091202 – Erweiterung Feuerwehr (Container) 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"Erst in der Vorbereitung der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der Untergrund nicht die 

erforderliche Tragfähigkeit aufweist und darüber hinaus mit Schadstoffen belastet ist. Die 

notwendige Baugrundverbesserung kostet rd. 25.000 €. Des Weiteren werden die Tiefbau-

arbeiten rd. 25.000 € teurer als geplant (teilweise durch die Abfuhr des kontaminierten Bo-

dens). Auch der erforderliche Anschluss an das städtische Telefonnetz verursacht durch die 

nicht mehr erweiterbare Anlage zusätzliche Kosten von ca. 10.000 €. 

 

Um den Bauablauf bzw. die geplante Fertigstellungsfrist nicht zu gefährden, ist der Auftrag 

umgehend zu erteilen. 

 

Mit der Zustimmung des Haupt- Finanz- und Digitalisierungsausschusses/Rates kann daher 

nicht bis zur nächsten Sitzung am 04.10./07.10.2021 gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 60.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 26.08.2021 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Wedekind getroffene 

Dringlichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer über-

planmäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 60.000,- Euro bei der Buchungsstelle 

020701/3269.091202 wird zugestimmt. 

 

Zur Deckung werden eingesetzt: 

 

Mittel in der folgenden Buchungsstelle: 

 

020701/3003/379152 – 8.244 € 

(Brandschutz, Einzahlungen aus sonstigen investiven Einzahlungen) 

 

020701/3011/379152 – 8.244 € 

(Brandschutz, Einzahlungen aus sonstigen investiven Einzahlungen) 

 

030104/4034/091202 – 43.512 € 

(Abt. Schule; Schulinfrastruktur; Auszahlungen Hochbaumaßnahmen)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


